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Ihr Antrag auf Informationszugang bei der Technischen Hochschule Wildau vom
21. November 2020
Ihr Schreibenvom 28. November 2020, unser Schreibenvom 2. Dezember2020
fragdenstaat.de#204171

Sehrgeehrter Herr Langner,

leider kommen wir erst heute dazu,Ihnen auf Ihre E‐Mail zu der im Betreff genannten Angele‐
genheit zu antworten. Siehatten uns gebeten, Ihr Bemühenum Informationszugang gegenüber
der Technischen Hochschule Wildau zu unterstützen, und schilderten folgenden Sachverhalt:

Über die Plattform fragdenstaat.de stellten Sieam 21. November 2020 bei der Technischen
Hochschule Wildau einen Antrag auf Informationszugang.Sieinteressierten sich für Einzelhei‐
ten zur digitalen Kontaktnachverfolgung an der Technischen Hochschule Wildau. Insbesondere
baten Sieum die Übermittlung der dort vorliegenden Informationen, ausdenen die im Zusam‐
menhangmit der digitalen Kontaktnachverfolgung angegebeneÜbermittlungsfrist von 24
Stunden hervorgeht sowie um die dort vorliegenden Informationen des Gesundheitsamtes
oder andererBehörden zum Ablauf des Prozessesder Datenübermittlung. Außerdem bean‐
tragten Sieden Zugangzu verschiedenenInformationen, die den Personalvertretungen im
selbenZusammenhangübermittelt worden seien.Mit Zwischenbescheidvom 26. November
2020 bestätigte die Technischen HochschuleWildau den EingangIhres Antrags und wies auf
die Kostenpflicht von Auskünften nachdem Akteneinsichts‐ und Informationszugangsgesetz
hin. Siestellte Gebühren in voraussichtlicherHöhe von 50 Euro in Aussicht, allerdings unter
dem Vorbehalt der Prüfung einer grundsätzlichen Auskunftspflicht. Die Gebührenhöhe be‐
gründete die Hochschule damit, dassder den Antrag bearbeitenden Persondie für eine Beaus‐
kunftung erforderlichen Informationen nicht vorliegen, sie diese erst zusammenstellenund
datenschutzkonform aufbereiten müsste.Die Hochschule forderte Sieauf, die Übernahme der
Gebühren zu bestätigen.

In Ihrer E‐Mail anuns gingen Siedavon aus,dassdie geltend gemachten Tätigkeiten einem
Antragsteller nicht in Form von Gebühren berechnet werden dürfen, stellten den Umfang der
Auswertung sowie dasVorhandensein personenbezogenerDaten in den Unterlagen in Frage
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und hielten esfür unlogisch, Kosten anzuberaumen,wenn die Hochschule selbst noch nicht
wisse,um welche Informationen esüberhaupt geht. Auch kritisierten Siedie denkbareMög‐
lichkeit, dassdie Hochschulezum Ergebniskommt, dasskeine Informationspflicht besteht,
aber trotzdem Gebühren erhebt.

Für den letztgenannten Fall weisen wir darauf hin, dasseine Kostenerhebung für den Fall,dass
gar keine Informationen herausgegebenwerden, unzulässigwäre. Wir verstehen den von der
Hochschule formulierten Gebührenvorbehalt aber nicht so,dassdiese beabsichtigt, im Falle
einer vollständigen Ablehnung Ihres Antrags Kosten zu erheben. Sollte dies dennoch gesche‐
hen, sind wir gerne bereit, Siegegenüberder Technischen Hochschule Wildau zu unterstützen.

Ansonsten erkennen wir in dem Zwischenbescheidder Technischen Hochschule Wildau vom
26. November 2020 keinen Verstoß gegen dasAkteneinsichts‐ und Informationszugangsge‐
setz.Zwar trifft eszu, dasswir der Auffassung sind, dassdem Antragsteller die Kosten der
bloßen Aktenrecherche nicht auferlegt werden können. Soweit diese jedoch im Hinblick auf
möglicherweise schutzbedürftige Daten geprüft und im Ergebnisggf. geschwärzt werden müs‐
sen bzw. soweit Anhörungen betroffener Personenerfolgen müssen,halten wir eine Gebüh‐
renerhebung für zulässig.Im Übrigen scheint es sich nicht um eine Suchenach abgeschlosse‐
nen Akten zu handeln,deren unzureichend geordnete Aufbewahrung ein schnellesAuffinden
verhindert. Insbesondereauf solche Fälle bezieht sich der entsprechendePassusunsererAn‐
wendungshinweise.Vielmehr scheint esum Informationen zu gehen,die innerhalb aktueller
Vorgänge inhaltlich zu recherchieren sind. Eine Gebührenerhebunghalten wir in solchen Fällen
nicht von vornherein für ausgeschlossen.

Dass,wie von Ihnen offenbar angenommen,ein Schutzbedarfvon vornherein nicht bestehen
soll, erscheint uns zumindest nicht offensichtlich. Insofern dürfte esder Hochschulekaum
möglich sein,die Gebührenhöhe genauerzu begründen,ohne die vollständige Bearbeitung des
Antrags vorwegzunehmen.Zwar sind wir der Auffassung, dassein linear steigender Zeittarif
nicht zulässigist jedoch möchten wir darauf aufmerksammachen,dassbereits eine Stunde des
mittleren Dienstes regelmäßigmit 48 Euro bemessenwird. Dassdie Bearbeitung Ihres Antrags
in der Summeeine Zeitstunde bei Weitem überschreiten dürfte, halten wir für wahrscheinlich.
Insofern erscheint uns die in Aussicht gestellte Gebührenhöhe auch nicht von vornherein eine
präventive Wirkung zu haben.

Wie Sieselbst festgestellt haben,ergeben sich hier Parallelenzu einem Fall,in dem Siesich
über eine andereHochschule beschwert haben.Soweit sichausder Auswertung des Parallel‐
falls weitere Gesichtspunkte ergeben,die hier Berücksichtigung finden sollen,kommen wir
gerne noch einmal darauf zurück. Allerdings bitten wir Sieum Verständnis, dasswir ausden
oben genanntenGründen zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon absehen,an die Technische
Hochschule Wildau heranzutreten.

Mit freundlichen Grüßen
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